
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STEUERRECHT aktuell    II/2025 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das letzte große Steuergesetz der alten Regierungskoalition ist 
das Jahressteuergesetz 2024. In dieser Ausgabe werfen wir ei-
nen genaueren Blick auf dessen Inhalt. Daneben gibt es vor 
allem Urteile der Finanzgerichte, auf die sich ein Blick lohnt. Hier 
sind die Themen dieser Ausgabe: 
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Jahressteuergesetz 2024 bringt viele Änderungen .............................. 2 
Steuerliche Anerkennung inkongruenter Gewinnausschüttung ..... 9 
Zahlungen in die Erhaltungsrücklage nicht abziehbar ..................... 13 

Kurz notiert 
Alle Steuerzahler: Verlängerte Zugangsvermutung für Steuer-
bescheide • Abgabefristen für Steuererklärungen • Säumniszu-
schläge ab 2022 verfassungskonform ....................................................... 7 

Unternehmer und Existenzgründer: Arbeitsteilung in einer 
Freiberuflerpraxis • Bagatellgrenze bei der Künstlersozialabgabe 
• Flugunterricht nicht umsatzsteuerfrei • Vorzeitige Beendigung 
eines Telekommunikationsvertrags • Erschütterung des An-
scheinsbeweises für private Fahrzeugnutzung ................................... 10 

Arbeitgeber: Lohnerhöhung nach Wegfall der Inflationsaus-
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Arbeitnehmer: Nutzung der Pendlerpauschale • Kostenminde-
rung durch Zahlungen des Arbeitnehmers bei der 1 %-Regelung 
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Immobilieneigentümer: Käufer haftet nicht für Umsatzsteuer 
aus Mietverträgen • Grunderwerbsteuer auf Sonderwünsche • 
Mieterstrom als Hauptleistung • Einspruch in 13 % der Grund-
steuerfälle • Viele Eigentümer zahlen mehr Grundsteuer .............. 15 

Privatleute & Familien: Anteilige Bestattungskostenübernah-
me durch Sterbegeldversicherung .............................................................. 8 

Steuertermine 5 – 7/2025 
 Mai Jun Jul 

Umsatzsteuer mtl. 12. 10. 10. 

Umsatzsteuer viertelj. - - 10. 

Lohnsteuer 12. 10. 10. 

Einkommensteuer - 10. - 

Körperschaftsteuer - 10. - 

Vergnügungssteuer 12. 10. 10. 

Schonfrist für Zahlungen 
zu obigen Steuern 

15. 13. 14. 

Gewerbesteuer 15. - - 

Grundsteuer 15. - - 

Schonfrist für Zahlungen 
zur Gewerbe-/Grundst. 

19. - - 

SV-Beitragsnachweis 23. 24. 25. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 27. 26. 29. 
 
 

Auf den Punkt 
»Von jetzt an werde ich nur so viel aus-
geben, wie ich einnehme, selbst wenn 

ich mir dafür Geld borgen muss.« 
Mark Twain 

 

»Das Finanzamt hat mehr Männer zu 
Lügnern gemacht als die Ehe.« 

Robert Lembke 
 

»Erst beim Abfassen der Steuererklä-
rung kommt man dahinter, wie viel 

Geld man sparen würde, wenn man gar 
keines hätte.« 

Fernandel 
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Jahressteuergesetz 2024 bringt viele Änderungen 
Nach zahlreichen Anpassungen während des Gesetzgebungsverfahrens wurde das Jahress-
teuergesetz 2024 verabschiedet und bringt neben einer Neuregelung der umsatzsteuerli-
chen Kleinunternehmerregelung viele weitere Änderungen im Steuerrecht. 

ls die Ampelkoalition zerbrach, hatte 
der Bundestag das Jahressteuergesetz 
2024 bereits verabschiedet. Das Gesetz 

konnte damit noch kurz vor dem Jahreswechsel 
in Kraft treten, ging aber im Streit um das Da-
tum für die Neuwahl des Bundestags und der 
Einführung der E-Rechnung etwas unter. Doch 
darin stecken ebenfalls wichti-
ge Änderungen, und deshalb 
lohnt auch jetzt noch ein ge-
nauerer Blick auf das Jahress-
teuergesetz 2024. 
Das Gesetz enthält – wie jedes 
Jahressteuergesetz - zahlrei-
che Änderungen im Steuer-
recht. Das liegt nicht zuletzt daran, dass das 
Gesetz während des Gesetzgebungsverfahrens 
an vielen Stellen geändert oder ergänzt wurde 
und nun deutlich mehr Maßnahmen enthält als 
noch im Regierungsentwurf vorgesehen waren. 
Neben Anpassungen an EU-Recht und die 
Rechtsprechung der obersten Gerichte nimmt 
das Gesetz auch rein technische oder redaktio-
nelle Änderungen vor. Die wichtigsten Ände-
rungen im Jahressteuergesetz 2024 haben wir 
hier für Sie zusammengestellt. 

Neues für Privatpersonen und Familien 

 Kinderbetreuungskosten: Die steuerliche 
Förderung der Kinderbetreuung wird deut-
lich verbessert. Ab 2025 werden bis zu einem 
Höchstbetrag von 4.800 Euro 80 % der Auf-
wendungen für die Betreuung von Kindern 
als Sonderausgaben berücksichtigt. Bisher 
waren nur zwei Drittel der Kosten mit einem 
Höchstbetrag von 4.000 Euro abziehbar. 

 Krankenkassenbonusleistungen: Während 
Beitragserstattungen durch die Krankenkasse 
die als Sonderausgaben abziehbaren Kran-
kenversicherungsbeiträge reduzieren, zählen 

Bonusleistungen der Krankenkasse für ge-
sundheitsbewusstes Verhalten aufgrund ei-
ner Vereinfachungsregelung der Finanzver-
waltung bis zu einem Betrag von 150 Euro 
pro Jahr als Leistung der Krankenkasse statt 
als Beitragserstattung und mindern damit 
den Sonderausgabenabzug nicht. Diese Re-

gelung war bisher bis Ende 
2024 befristet, hat sich aber 
bewährt und wird daher ab 
2025 im Gesetz verankert. 
 Unterhaltszahlungen: Der 
Abzug von Unterhaltsaufwen-
dungen in Form von Geldzu-
wendungen ist ab 2025 nur 

möglich, wenn diese per Banküberweisung 
geleistet werden. Insbesondere Bargeldüber-
gaben zwischen Familienmitgliedern werden 
damit künftig nicht mehr anerkannt. Das 
Bundesfinanzministerium kann aber Nach-
weiserleichterungen bei besonderen Verhält-
nissen im Wohnsitzstaat der unterhaltenen 
Person (z.B. Krieg) regeln. 

 Pflege- und Betreuungsleistungen: Für fast 
alle haushaltsnahen Beschäftigungsverhält-
nisse und Dienstleistungen ist die Zahlung 
auf das Konto des Leistungserbringers schon 
jetzt zwingende Voraussetzung, um die da-
mit verbundene Steuerermäßigung zu erhal-
ten. Bei Pflege- und Betreuungsleistungen 
war das nach Meinung des Bundesfinanzhofs 
dagegen nicht eindeutig geregelt. Diese Lü-
cke wird daher ab 2025 geschlossen. 

 Kindergeldantrag: Beim Antrag auf Kinder-
geld soll die elektronische Antragstellung 
künftig der Regelfall sein, zumal diese in den 
letzten Jahren deutlich zugenommen hat. 
Zulässig ist ein elektronischer Antrag jedoch 
nur, wenn er den amtlichen Vorgaben (Da-
tensatz, Schnittstelle) entspricht. Eine einfa-

A
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che E-Mail oder ähnliches genügt nicht. Na-
türlich ist der Antrag auch weiterhin in Pa-
pierform zulässig. 

 Behinderten-Pauschbetrag: Ab 2026 setzt 
die Gewährung des Pauschbetrags für Be-
hinderte bei einer Neufeststellung oder Än-
derung voraus, dass die zuständige Stelle 
(Versorgungsamt) die relevanten Daten 
(Grad der Behinderung, Merkzeichen, Gültig-
keitsdauer, Datum des Antrags und Beschei-
des) elektronisch an die zuständige Finanz-
behörde übermittelt hat. Damit dürfte in Zu-
kunft in vielen Fällen eine 
Nachfrage des Finanzamts 
zum Nachweis der Behinde-
rung überflüssig werden. 

 Erbfallkostenpauschbe-
trag: Der Erbfallkosten-
pauschbetrag, mit dem bei 
der Erbschaftsteuer insbe-
sondere die Kosten der Bestattung und 
Grabstätte sowie der Regelung und Vertei-
lung des Nachlasses abgegolten werden, be-
trägt seit vielen Jahren unverändert 10.300 
Euro. Ab 2025 steigt dieser Pauschbetrag auf 
15.000 Euro. Wie bisher können aber auch 
weiterhin höhere Kosten nachgewiesen wer-
den. 

Änderungen bei der Umsatzsteuer 

 Kleinunternehmerregelung: Aufgrund von 
Vorgaben der EU wird die Kleinunternehmer-
regelung im Umsatzsteuerrecht grundlegend 
reformiert, was neben verschiedenen Detail-
änderungen zu zwei wesentlichen Änderun-
gen führt. Zum einen konnten bislang nur im 
Inland ansässige Unternehmer die Kleinun-
ternehmerregelung in Anspruch nehmen. Ab 
2025 steht die Regelung dagegen auch Un-
ternehmen offen, die in anderen EU-Staaten 
ansässig sind. Dafür wird ein besonderes 
Meldeverfahren eingeführt. Außerdem wer-
den die Vorgaben für die Betragsgrenzen 
angepasst, was Auswirkungen für alle Nutzer 
der Kleinunternehmerregelung hat. Bisher 
konnte die Regelung genutzt werden, wenn 

der Vorjahresumsatz nicht mehr als 22.000 
Euro betrug und im laufenden Jahr voraus-
sichtlich nicht mehr als 50.000 Euro an Um-
satz entstehen. Die Grenze für den Vorjah-
resumsatz wird ab 2025 auf 25.000 Euro an-
gehoben. Für den Umsatz des laufenden Jah-
res ist die Prognoseschwelle, deren unge-
plantes Überschreiten bisher erst im Folge-
jahr Konsequenzen hatte, nach den neuen 
EU-Vorgaben nicht mehr zulässig. Für das 
laufende Jahr gilt daher ab 2025 eine harte 
Umsatzgrenze von 100.000 Euro (also das 

doppelte der bisherigen Prog-
noseschwelle, was die Umstel-
lung weniger schmerzhaft 
macht), ab der die Kleinunter-
nehmerregelung sofort nicht 
mehr anwendbar ist. Schon 
der Umsatz, mit dem die 
Grenze überschritten wird, 

unterliegt der Regelbesteuerung. Für Exis-
tenzgründer gilt im ersten Jahr ein niedrige-
rer Umsatzgrenzwert von 25.000 Euro, des-
sen Überschreiten zu einer sofortigen Um-
satzsteuerpflicht führt. Zusammen mit der 
Reform werden Kleinunternehmer von der 
Verpflichtung befreit, E-Rechnungen ausstel-
len zu müssen, auch wenn ihnen diese Opti-
on natürlich offen steht. Zum Empfang von 
E-Rechnungen müssen sie jedoch trotzdem 
in der Lage sein. Alle Details zur Reform der 
Kleinunternehmerregelung lesen Sie in einer 
der nächsten Ausgaben. 

 Ist-Versteuerung: Ebenfalls auf Vorgaben 
des EU-Rechts geht eine Änderung im Be-
reich der Ist-Versteuerung zurück, die auch 
Auswirkungen für alle Soll-Versteuerer hat. 
Bisher genügte für den Vorsteuerabzug im 
Fall der Soll-Versteuerung der Zugang einer 
korrekten Rechnung. Das EU-Recht sieht 
aber vor, dass das Recht auf Vorsteuerabzug 
gleichzeitig mit dem Steueranspruch des Fi-
nanzamts gegenüber dem Rechnungsaus-
steller entsteht, was bei Ist-Versteuerern erst 
bei Zahlung der Rechnung der Fall ist. Ein Ur-
teil des Europäischen Gerichtshofs führt da-
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zu, dass diese Vorgabe auch im deutschen 
Recht strikter umgesetzt wird. Ab 2028 müs-
sen daher Ist-Versteuerer die neue Pflichtan-
gabe „Versteuerung nach vereinnahmten 
Entgelten“ in ihren Rechnungen ausweisen. 
In solchen Fällen darf der Rechnungsemp-
fänger ab 2028 den Vorsteuerabzug erst 
dann geltend machen, wenn er die Rech-
nung nicht nur erhalten, sondern auch be-
zahlt hat. Gleichzeitig wird die Ist-
Versteurung damit zum Wettbewerbsnach-
teil, weil sich Soll-Versteuerer entschließen 
könnten, keine Waren oder 
Dienstleistungen mehr von 
einem Ist-Versteuerer zu 
beziehen, um den Aufwand 
zu vermeiden, der mit der 
Buchung und Überwachung 
unterschiedlicher Vorsteu-
erabzugsberechtigungen 
verbunden ist. Nicht zuletzt aus diesem 
Grund wurde die Umsetzung der Änderung 
im Gesetzgebungsverfahren um zwei Jahre 
hinausgeschoben. Ursprünglich sollte die 
Änderung schon ab 2026 gelten. 

 Pauschallandwirte: Gemäß den Vorgaben 
des EU-Rechts werden der Durchschnittssatz 
und die Vorsteuerpauschale für Pauschallan-
dwirte inzwischen jährlich angepasst. Für 
2024 war ursprünglich mit dem Wachstums-
chancengesetz eine Absenkung von 9,0 % 
auf 8,4 % vorgesehen, die aber aufgrund des 
langwierigen Gesetzgebungsverfahrens zu-
nächst wieder gestrichen werden musste. 
Aus dieser schlechten Erfahrung hat der Fis-
kus gelernt, und so wird nun einerseits mit 
Wirkung ab dem 6. Dezember 2024 die Ab-
senkung auf 8,4 % nachgeholt und für 2025 
eine weitere Absenkung auf 7,8 % festge-
schrieben. Andererseits wird ab 2026 ein 
normiertes Berechnungsverfahren einge-
führt, mit dem künftig das Bundesfinanzmi-
nisterium den Durchschnittssatz jährlich für 
das Folgejahr verkünden kann, ohne dass je-
weils eine Gesetzesänderung notwendig ist. 

 Bildungsleistungen: Von der ursprünglich 
geplanten Reform der Steuerbefreiung für 
Bildungsleistungen ist in der finalen Fassung 
des Gesetzes nicht mehr viel übrig geblieben. 
Die bislang umsatzsteuerfreien Leistungen 
sind dies auch weiterhin, und das Bescheini-
gungsverfahren bleibt ebenfalls bestehen. In 
erster Linie wird der Umfang der umsatz-
steuerfreien Bildungsleistungen an Vorgaben 
des EU-Rechts angepasst und an einigen 
Stellen etwas erweitert. Die vorgesehene 
Steuerbefreiung für sportliche Dienstleistun-

gen ist dagegen wieder gestri-
chen worden.  
 Online-Angebote & Ver-
anstaltungen: Für kulturelle, 
künstlerische, wissenschaftli-
che, unterrichtende, sportliche, 
unterhaltende oder ähnliche 
Leistungen wird der Leis-

tungsort neu geregelt. Bei Leistungen, die 
per Streaming übertragen oder auf andere 
Weise virtuell verfügbar gemacht werden, ist 
der Leistungsort bei nichtunternehmerischen 
Kunden ab 2025 dort, wo der Kunde ansässig 
ist oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort hat. Sofern eine Eintrittsbe-
rechtigung zu einer Veranstaltung auch eine 
virtuelle Teilnahme zulässt, gilt bei unter-
nehmerischen Kunden künftig nicht mehr 
der Veranstaltungsort als Leistungsort son-
dern der Ort, von dem aus der Kunde sein 
Unternehmen betreibt. 

 Kunstgegenstände: Eine Änderung im EU-
Recht ermöglicht, dass für Kunstgegenstände 
und Sammlungsstücke ab 2025 wieder der 
ermäßigte Umsatzsteuersatz gilt. Das war bis 
Ende 2013 schon einmal der Fall, musste 
aber aufgrund von EU-Vorgaben geändert 
werden. Die Änderung gilt jedoch nur für 
den Kauf der Gegenstände. Bei der Vermie-
tung von Kunstgegenständen und Samm-
lungsstücken bleibt es wie bisher beim regu-
lären Umsatzsteuersatz. Außerdem wird bei 
der Differenzbesteuerung eine Ausnahme 
eingeführt, nach der die Differenzbesteue-
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rung auf Kunstgegenstände, Sammlungsstü-
cke und Antiquitäten nicht angewendet wer-
den darf, wenn für den Eingangsumsatz des 
Wiederverkäufers der ermäßigte Steuersatz 
zur Anwendung kam. 

 Gutschriften: Nachdem der Bundesfinanz-
hof entschieden hatte, dass eine umsatz-
steuerliche Gutschrift, die nicht über die Leis-
tung eines Unternehmers ausgestellt wird, 
nicht mit einer Rechnung 
gleichwertig ist und damit 
bei einem unberechtigten 
Ausweis der Umsatzsteuer 
nicht zu einer Steuerschuld 
gegenüber dem Finanzamt 
führt, während der Vor-
steuerabzug daraus prinzi-
piell möglich wäre, wird diese Regelungslü-
cke ab dem 6. Dezember 2024 geschlossen. 

 Brexit: Durch einen neuen Paragraphen im 
Umsatzsteuergesetz wird klargestellt, dass 
das Gebiet von Nordirland wie das übrige 
EU-Gebiet behandelt wird und dass eine an 
Unternehmer in Nordirland erteilte UStIdNr. 
mit dem Präfix „XI“ als eine von einem EU-
Staat erteilte UStIdNr. gilt. 

 

Änderungen für Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer 

 Lohnsteuerfreibetrag: Die Frist für den An-
trag auf einen Lohnsteuerfreibetrag wird um 
einen Monat verlängert auf den 1. November 
des Jahres vor dem Jahr, für das der Freibe-
trag beantragt wird. Außerdem kann künftig 
der anteilige Entlastungsbetrag für Alleiner-
ziehende ab dem Monat der Trennung als 
Freibetrag berücksichtigt werden, sofern die 
übrigen Voraussetzungen dafür erfüllt sind.  

 Pauschalierungswahlrechte: Künftig eben-
so wie für alle noch offenen Fälle gilt, dass 
der Arbeitgeber alle lohnsteuerlichen Pau-
schalierungswahlrechte durch Übermittlung 
oder Abgabe einer Lohnsteuer-Anmeldung 
ausübt, in der die pauschale Lohnsteuer an-
gegeben wird. Für den Prüfungszeitraum ei-

ner Lohnsteuer-Außenprüfung kann das Pau-
schalierungswahlrecht davon abweichend 
durch eine schriftliche oder elektronische Er-
klärung gegenüber dem Betriebsstättenfi-
nanzamt ausgeübt werden. 

 Vermögensbeteiligungen: Die Steuerver-
günstigung für die Vermögensbeteiligungen 
von Arbeitnehmern gilt ab 2024 auch für die 
Übertragung von Anteilen an Konzernunter-

nehmen. Voraussetzung ist 
allerdings, dass die Schwel-
lenwerte für die Gesamtheit 
aller Konzernunternehmen 
nicht überschritten werden 
und die Gründung keines 
Konzernunternehmens mehr 
als 20 Jahre zurückliegt. 

 Lohnsteuer-Jahresausgleich: Rückwirkend 
ab 2024 wird der Lohnsteuer-Jahresausgleich 
ausgeschlossen, sofern bei der Vorsorgepau-
schale unterschiedliche Abschläge für die 
Pflegeversicherung berücksichtigt wurden 
oder der Arbeitnehmer ausländische Einkünf-
te bezogen hat, von denen keine inländische 
Lohnsteuer einbehalten wurde. 

 Mobilitätsbudget: Ursprünglich sollte mit 
dem Gesetz ein Mobilitätsbudget von bis zu 
2.400 Euro im Jahr für Sachzuwendungen 
oder Zuschüsse eingeführt werden, das der 
Arbeitnehmer für unterschiedliche Mobili-
tätsleistungen nutzen kann und das pauschal 
mit 25 % besteuert werden sollte. Dieser Plan 
wurde aber vorerst wieder fallen gelassen 
und der Bundesregierung aufgetragen, an-
dere Vorschläge für Vereinfachungen, Typi-
sierungen und Pauschalierungen bei Sachbe-
zügen zu erarbeiten. 

Weitere Änderungen für Unternehmer 

 E-Bilanz: Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31. Dezember 2024 beginnen, müssen Un-
ternehmer zusammen mit der E-Bilanz auch 
einen Kontennachweis elektronisch übermit-
teln. Dies war bisher nicht verpflichtend. Für 
die Wirtschaftsjahre, die nach 2027 begin-
nen, wird zudem die Übermittlung des Anla-
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genspiegels und des diesem zugrunde lie-
genden Anlagenverzeichnisses zusammen 
mit der E-Bilanz gefordert. Die Übermitt-
lungspflicht gilt dann auch für jede zu steu-
erlichen Zwecken erstellte Bilanz sowie den 
Anhang, Lagebericht und Prüfungsbericht. 

 Umwandlungen: Eine Reihe von Regelun-
gen im Zusammenhang mit Umwandlungen 
wird geändert oder ergänzt. Ab sofort gibt es 
auch erstmals eine Frist für die Abgabe der 
steuerlichen Schlussbilanz bei einer Um-
wandlung, die nun an die Frist für die Abga-
be der Körperschaftsteuererklärung für das 
Wirtschaftsjahr des Übertragungsstichtags 
geknüpft ist. 

Änderungen rund um Immobilien 

 Kleine Photovoltaikanlagen: Die Regelung 
zur Steuerbefreiung für kleine Photovoltaik-
anlagen wird vereinheitlicht. Die Unterschei-
dung verschiedener Gebäudearten fällt weg. 
Stattdessen gilt die Steuer-
befreiung für Anlagen, die 
nach 2024 angeschafft, in 
Betrieb genommen oder 
erweitert werden, grund-
sätzlich bis zu einer maxi-
malen Bruttoleistung von 
30 kW (peak) je Wohn- o-
der Gewerbeeinheit. An der Höchstgrenze 
von insgesamt 100 kW (peak) pro Steuer-
pflichtigem oder Mitunternehmerschaft än-
dert sich nichts. Außerdem wird durch die 
neue Formulierung klargestellt, dass die 
Grenzwerte eine Freigrenze und nicht etwa 
einen Freibetrag bilden. 

 Grundsteuerfeststellung: In den Bundes-
ländern, die bei der Grundsteuerreform auf 
das Bundesmodell setzen, war es bisher nicht 
möglich, einen deutlich geringeren Wert des 
Grundstückes nachzuweisen als er sich aus 
den Bewertungsregeln ergibt. Nachdem der 
Bundesfinanzhof bereits in zwei Verfahren 
die Aussetzung der Vollziehung gewährt hat, 
wird eine solche Nachweismöglichkeit ge-
setzlich geregelt. Nach dieser darf der fest-

gestellte Grundsteuerwert den nachgewiese-
nen niedrigeren Verkehrswert nicht um 40 % 
oder mehr übersteigen. Für den Nachweis 
kann auch der Kaufpreis aus einem innerhalb 
eines Jahres vor oder nach dem Feststel-
lungszeitpunkt abgeschlossenen Kaufvertrag 
herangezogen werden. 

 Erbschaftsteuerstundung: Künftig wird für 
alle zu Wohnzwecken genutzten Immobilien 
eine Stundung der Erbschaftsteuer von bis zu 
zehn Jahren gewährt, wenn die Steuer nur 
durch Verkauf der Immobilie aufzubringen 
wäre. Bisher gab es diese Stundungsmög-
lichkeit nur unter bestimmten Voraussetzun-
gen, nun sind alle Fälle erfasst, also bei-
spielsweise auch der, dass eine Wohnimmo-
bilie, die zuvor vom Erblasser oder Schenker 
selbst genutzt wurde, vom neuen Eigentü-
mer zu Wohnzwecken vermietet wird. Sofern 
der Erwerb der Immobilie auf einem Erbfall 
beruht, erfolgt die Stundung zinslos, bei ei-

ner Schenkung sind dagegen 
Zinsen zu zahlen. Falls die 
Immobilie in einem Staat au-
ßerhalb des EU-/EWR-Gebiets 
liegt, gilt die neue Stundungs-
regelung nur dann, wenn hin-
sichtlich der Erbschaftsteuer 
ein Informationsaustausch mit 

dem Liegenschaftsstaat besteht und die 
Möglichkeit der Beitreibung steuerlicher For-
derungen sichergestellt ist. 

 Gebäudeabschreibung: Rückwirkend ab 
2023 wird klargestellt, dass die degressive 
Abschreibung eines Wohngebäudes, für das 
zusätzlich eine Sonderabschreibung (z. B. 
Mietwohnungsneubau) in Anspruch ge-
nommen wurde, auch nach Ablauf des Be-
günstigungszeitraums der Sonderabschrei-
bung fortgeführt werden kann. 

 Bauabzugsteuer: Ab 2026 kann der Antrag 
auf Erstattung der Bauabzugsteuer nur noch 
elektronisch gestellt werden, sofern kein Här-
tefall vorliegt, der einen Antrag in Papierform 
rechtfertigen würde. 
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 Wohngemeinnützigkeit: In der Abgaben-
ordnung wird der Katalog der gemeinnützi-
gen Zwecke um die Wohngemeinnützigkeit 
erweitert. Dadurch erhalten Immobilienge-
sellschaften steuerliche Vorteile, wenn sie 
Wohnungen unterhalb der ortsüblichen Mie-
te an Personen mit geringem Einkommen 
vermieten. 

Änderungen für Kapitalanleger 

 Termingeschäfte: Nachdem an der erst vor 
kurzem eingeführten Verlustverrechnungs-
beschränkung für Termingeschäfte erhebli-
che verfassungsrechtliche Zweifel bestanden, 
wird diese nun rückwirkend in allen offenen 
Fällen wieder gestrichen. Im Rahmen des Ka-
pitalertragsteuerabzugs müssen die Banken 
dies aufgrund der notwendigen technischen 
Anpassungen aber erst ab 2026 umsetzen. 

 Private Veräußerungsgeschäfte: Aufgrund 
der Reform des Personengesellschaftsrechts 
wird nun in allen offenen Fällen geregelt, 

dass die Anschaffung oder der Verkauf von 
Anteilen an Gesamthandsgemeinschaften 
der Anschaffung oder dem Verkauf der zur 
Gesamthand gehörenden Wirtschaftsgüter 
gleichgestellt ist. Das hat beispielsweise 
Auswirkungen für die Mitglieder einer Er-
bengemeinschaft. 

 Stillhalterprämien: Aufgrund eines Urteils 
des Bundesfinanzhofs wird die bisherige 
Verwaltungspraxis zur zeitlichen Zuordnung 
von in Glattstellungsgeschäften gezahlten 
Prämien im Rahmen von Stillhaltervereinba-
rungen ab 2024 gesetzlich verankert. 

Weitere Änderungen im Steuerrecht 

 Strafverfolgung: Künftig dürfen Bewilli-
gungsbehörden bei zu Unrecht erlangten 
Leistungen aus öffentlichen Mitteln auch 
dem Steuergeheimnis unterliegende Daten 
an die Strafverfolgungsstellen weiterleiten, 
die sie zuvor vom Finanzamt erhalten haben. 

 
 
 

KURZ NOTIERT: ALLE STEUERZAHLER / PRIVATLEUTE UND FAMILIEN / KAPITALANLEGER 

Verlängerte Zugangsvermu-
tung für Steuerbescheide ab 
2025 
Nicht zuletzt auf Drängen der 
Deutschen Post AG hin hat das 
Wirtschaftsministerium eine Re-
form des Postrechts angestoßen. 
Um angesichts sinkender Brief-
mengen auch die Kosten senken 
zu können, wollte die Post eine 
Verlängerung der Laufzeitvorga-
ben für Briefe durchsetzen. Mit 
dem Postrechtsmodernisierungs-
gesetz, das Bundestag und Bun-
desrat im Sommer beschlossen 
haben, ist diese Verlängerung 
umgesetzt worden. Im Jahres-
durchschnitt müssen nun 95 % der 
Briefe am dritten und 99 % am 
vierten auf den Einlieferungstag 
folgenden Werktag zugestellt 
werden. Wegen dieser verlänger-

ten Laufzeitvorgabe ist auch die 
Zugangsvermutung für Steuerbe-
scheide und andere Verwaltungs-
akte um einen Tag auf vier Tage 
verlängert worden. Bisher gelten 
diese am dritten Tag nach Aufga-
be zur Post als zugestellt, und ab 
dann läuft die Einspruchs- oder 
Klagefrist. 
Die verlängerte Zugangsfiktion gilt 
für alle Verwaltungsakte, die nach 
dem 31. Dezember 2024 zur Post 
gegeben oder elektronisch über-
mittelt bzw. bereitgestellt werden. 
Wie bisher bleibt es dabei, dass 
keine Bekanntgabe von Verwal-
tungsakten an Samstagen erfolgt. 
Fällt also das Ende der Drei- bzw. 
künftig Viertagesfrist auf einen 
Samstag, Sonntag oder einen 
gesetzlichen Feiertag, gilt der 
Bescheid oder Verwaltungsakt erst 

am darauffolgenden Montag oder 
Werktag als bekanntgegeben. Im 
Regierungsentwurf war noch vor-
gesehen, dass die Frist für die 
Zugangsvermutung künftig auch 
an einem Samstag auslaufen kann, 
wogegen aber insbesondere die 
Steuerberater erhebliche Einwän-
de geltend gemacht haben und 
beim Bundestag auf Gehör gesto-
ßen sind. 
Eine weitere wichtige Änderung 
durch das Postrechtmodernisie-
rungsgesetz greift bei der Unzu-
stellbarkeit einer Briefsendung. 
Der Brief ist in so einem Fall künf-
tig nach Möglichkeit einem Ersatz-
empfänger auszuhändigen, soweit 
keine gegenteilige Weisung des 
Absenders oder des Empfängers 
vorliegt. Als „Ersatzempfänger“ gilt 
dabei eine in den Räumen des 
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Empfängers anwesende Person 
oder ein unmittelbarer Nachbar 
des Empfängers. Ein nicht voll-
ständig oder nicht korrekt adres-
sierter Brief kann also künftig re-
gelmäßig beim Nachbarn landen, 
wenn der Absender nicht den 
Zusatz „Nicht an einen Ersatzemp-
fänger aushändigen“ auf dem 
Brief angebracht hat und am 
Briefkasten des Empfängers eben-
falls keine Weisung angebracht ist, 
den Brief nicht einem Ersatzemp-
fänger zu übergeben. Dass Briefe 
dadurch verlorengehen können 
oder der Nachbar den Brief aus 
Versehen öffnet, hat der Gesetz-
geber mit dieser Änderung in Kauf 
genommen. 
 
Verfassungsmäßigkeit der 
Säumniszuschläge ab 2022  
Seit Jahren laufen Verfahren über 
die Verfassungskonformität der 
verschiedenen Zinsregelungen im 
Steuerrecht, nachdem die Zinssät-
ze über eine Dekade deutlich un-
ter den gesetzlich geregelten 
Zinssätzen lagen. Auch gegen 
Säumniszuschläge wurde und wird 
dieses Argument ins Feld geführt. 
Allerdings sind die Erfolgsaussich-
ten dafür in den letzten Jahren 
deutlich gesunken. Der Bundesfi-
nanzhof hat nun in einem Verfah-
ren über die Aussetzung der Voll-
ziehung nämlich festgestellt, dass 
seit März 2022 keine ernstlichen 
Zweifel mehr an der Verfassungs-
mäßigkeit der gesetzlichen Rege-
lung über die Höhe der Säumnis-
zuschläge bestehen. Zur Begrün-
dung führen die Richter den deut-
lichen und nachhaltigen Anstieg 
der Marktzinsen an, der seit dem 
russischen Überfall auf die Ukraine 
im Februar 2022 zu verzeichnen 
ist. Damit habe die Niedrigzins-
phase ihr Ende gefunden und die 

Bemessung des Zinsanteils in den 
Säumniszuschlägen – wenn man 
denn einen solchen unterstellt – 
könne nicht mehr als realitäts-
fremd angesehen werden. 
 
Abgabefristen für Steuerer-
klärungen wieder regulär 
Wegen der Corona-Pandemie hat 
der Fiskus die Abgabefristen für 
die Jahressteuererklärungen ab 
2020 um bis zu sechs Monate 
verlängert. Das sollte einerseits 
dem deutlich erhöhten Arbeits-
aufkommen bei den Steuerzahlern 
und den Steuerberatern Rechnung 
tragen, andererseits aber auch 
eine einfache Lösung dafür schaf-
fen, dass bestimmte Unterlagen in 
dieser Zeit zum Teil erst verspätet 
verfügbar waren. Weil eine 
schlagartige Rückkehr zu den 
regulären Abgabefristen aber 
weder bei den Finanzämtern noch 
bei den Steuerzahlern durchzuset-
zen gewesen wäre, hat man sich 
für ein gestaffeltes Modell ent-
schieden. Die Verlängerung der 
Abgabefristen fällt also jedes Jahr 
etwas kürzer aus. 
Wer seine Steuererklärungen 
selbst erstellt und beim Finanzamt 
abgibt, muss die Erklärungen für 
2024 bereits dieses Jahr wieder 
zum regulären Termin, also spä-
testens bis zum 31. Juli 2025 ein-
reichen. Wird die Steuererklärung 
dagegen vom Steuerberater er-
stellt, gilt für 2024 nicht nur die in 
solchen Fällen gesetzlich geregel-
te generelle Fristverlängerung von 
sieben Monaten. Stattdessen blei-
ben bei den Erklärungen für 2024 
zwei Monate zusätzlich und bei 
den Erklärungen für 2025 immer-
hin noch ein Monat zusätzlich Zeit. 
Die Abgabefristen laufen in diesen 
Fällen also bis zum 30. April 2026 
für die Erklärungen für 2024 und 

bis zum 1. März 2027 für die Erklä-
rungen für das Jahr 2025. 
 
Anteilige Bestattungskosten-
übernahme durch Sterbe-
geldversicherung 
Hat der Erblasser die Leistungen 
aus einer Sterbegeldversicherung 
zu Lebzeiten an ein Bestattungs-
unternehmen abgetreten, erhöht 
sich der Nachlass um einen Sach-
leistungsanspruch der Erben ge-
genüber dem Bestatter. Die Kos-
ten der Bestattung sind im Gegen-
zug in vollem Umfang als Nach-
lassverbindlichkeiten steuermin-
dernd zu berücksichtigen. Man 
sollte eigentlich meinen, dass sich 
beide Prinzipien unzweideutig aus 
dem Erbschaftsteuerrecht erge-
ben. Dennoch musste der Bundes-
finanzhof darüber entscheiden 
und beide Regeln noch einmal 
ganz klar formulieren. 
Geklagt hatte ein Geschwisterpaar, 
bei dem das Finanzamt die Leis-
tung der Sterbegeldversicherung 
dem erbschaftsteuerpflichtigen 
Nachlass hinzugeschlagen, aber 
dann für die Bestattungskosten 
trotzdem nur den Erbfallkosten-
pauschbetrag berücksichtigt hatte. 
Im Streitfall lagen die Bestat-
tungskosten über dem Pauschbe-
trag, nach Berücksichtigung des 
von der Versicherung getragenen 
Kostenanteils aber deutlich darun-
ter. Der Erbfallkostenpauschbetrag 
kommt eigentlich nur zur Anwen-
dung, wenn keine höheren tat-
sächlichen Kosten nachgewiesen 
werden. In diesem Fall konnten 
die Geschwister nach dem Urteil 
doch noch die Bestattungskosten 
in voller Höhe geltend machen. 
Der Erbfallkostenpauschbetrag 
wurde übrigens ab 2025 von bis-
her 10.300 Euro auf 15.000 Euro 
angehoben.
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Steuerliche Anerkennung inkongruenter 
Gewinnausschüttungen 
Ein vom Anteil am Stammkapital abweichender Gewinnanteil wird vom Finanzamt auch 
nach einem wirksamen satzungsdurchbrechenden Beschluss anerkannt. 

mmer dann, wenn der oder die Gesellschaf-
ter einen vom Anteil am Grund- oder 
Stammkapital der Gesellschaft abweichen-

den Gewinnanteil festlegen, liegt eine soge-
nannte inkongruente Gewinnausschüttung vor. 
Solche inkongruenten Gewinnausschüttungen 
erkannte das Finanzamt in der Vergangenheit 
nur an, wenn es dafür eine entsprechende Re-
gelung im Gesellschaftsvertrag oder in der Sat-
zung gibt. Der Bundesfinanz-
hof hatte jedoch 2022 ent-
schieden, dass ein einstimmi-
ger Beschluss über eine in-
kongruente Vorabausschüt-
tung einer GmbH, der von 
keinem Gesellschafter ange-
fochten werden kann, als zivil-
rechtlich wirksamer Ausschüttungsbeschluss der 
Besteuerung zugrunde zu legen ist, auch wenn 
er im Widerspruch zur Gewinnverteilungsrege-
lung in der Satzung der Gesellschaft steht. 
Auf dieses und ein weiteres Urteil hat das Bun-
desfinanzministerium nun mit einer Anpassung 
der entsprechenden Verwaltungsregelung rea-
giert, die in allen noch offenen Fällen anzuwen-
den ist. Während bei einer AG auch weiterhin 
inkongruente Gewinnausschüttungen aus-
schließlich aufgrund eines in der Satzung fest-
gelegten abweichenden Gewinnverteilungs-
schlüssels anerkannt werden, räumt der Fiskus 
den GmbHs deutlich mehr Gestaltungsfreiheit 
ein. Inkongruente Gewinnausschüttungen ak-
zeptiert das Finanzamt hier grundsätzlich auch 
in steuerlicher Hinsicht, sofern sie zivilrechtlich 
wirksam sind. Dafür kommen insbesondere fol-
gende Fälle in Frage: 
 Abweichende Regelung im Gesellschafts-

vertrag: Es wurde im Gesellschaftsvertrag ein 
anderer Gewinnversteilungsmaßstab als das 
Verhältnis der Geschäftsanteile festgesetzt 

und die Ausschüttung entspricht diesem Ver-
hältnis. Für eine nachträgliche Änderung des 
Gesellschaftsvertrags zur Regelung einer in-
kongruenten Gewinnverteilung ist die Zu-
stimmung derjenigen Gesellschafter erforder-
lich, die von der Veränderung nachteilig be-
troffen sind. 

 Öffnungsklausel im Gesellschaftsvertrag: 
Der Gesellschaftsvertrag enthält eine Klausel, 

nach der mit Zustimmung der 
beeinträchtigten Gesellschaf-
ter eine von der satzungsmä-
ßigen oder gesetzlichen Rege-
lung abweichende Gewinnver-
teilung beschlossen werden 
kann, und der Beschluss ist mit 
den erforderlichen Gesell-

schafterzustimmungen und der ggf. im Ge-
sellschaftsvertrag bestimmten Mehrheit ge-
fasst worden. 

 Satzungsdurchbrechender Beschluss: Ein 
punktuell satzungsdurchbrechender Be-
schluss über eine inkongruente Vorabaus-
schüttung, der von der Gesellschafterver-
sammlung mit den Stimmen aller Gesellschaf-
ter gefasst worden ist und von keinem Gesell-
schafter angefochten werden kann, ist als zi-
vilrechtlich wirksamer Ausschüttungsbe-
schluss der Besteuerung zugrunde zu legen. 
Ein punktuell satzungsdurchbrechender Be-
schluss liegt vor, wenn die Satzung durch den 
Beschluss zwar verletzt wird, aber nicht mit 
Wirkung für die Zukunft geändert werden 
soll. 
Ein satzungsdurchbrechender Gesellschafter-
beschluss, der einen vom Regelungsinhalt der 
Satzung abweichenden rechtlichen Zustand 
mit Dauerwirkung - und sei es auch nur für 
einen begrenzten Zeitraum – begründen soll, 
ist - selbst im Fall eines einstimmig gefassten 

I 
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Beschlusses - nichtig, wenn bei der Beschluss-
fassung nicht alle materiellen und formellen 
Bestimmungen einer Satzungsänderung, also 
insbesondere die notarielle Beurkundung und 
Eintragung des Beschlusses in das Handels-
register, eingehalten werden. 

 Gespaltene Gewinnverwendung: Auch eine 
zeitlich inkongruente Gewinnausschüttung ist 
steuerlich anzuerkennen, wenn dafür ein zivil-
rechtlich wirksamer Gesellschafterbeschluss 
vorliegt. In dem Fall, über den der Bundesfi-

nanzhof entschieden hatte, wurde der auf 
den Mehrheitsgesellschafter gemäß seiner 
Beteiligung entfallene Anteil am Gewinn nicht 
ausgeschüttet, sondern in eine gesellschaf-
terbezogene Gewinnrücklage eingestellt. 
Dass die Gewinnanteile der Minderheitsge-
sellschafter zeitgleich ausgeschüttet wurden, 
ändert nichts daran, dass beim Mehrheitsge-
sellschafter durch die Einstellung in die Ge-
winnrücklage kein Zufluss von Kapitalerträ-
gen vorlag. 

 
 

KURZ NOTIERT: UNTERNEHMER / ARBEITGEBER & ARBEITNEHMER 

Arbeitsteilung in einer 
Freiberuflerpraxis 
Einkünfte aus einer freiberuflichen 
Tätigkeit erkennt das Finanzamt 
nur unter strengen Voraussetzun-
gen an. Schon ein kleiner Verstoß 
kann daraus gewerbliche Einkünf-
te machen, die dann auch der 
Gewerbesteuer unterliegen. Eine 
wesentliche Voraussetzung ist, 
dass bei einer freiberuflichen Per-
sonen- oder Partnerschaftsgesell-
schaft jeder Gesellschafter die 
Merkmale selbständiger Arbeit 
erfüllen muss. Die bloße Zugehö-
rigkeit eines Gesellschafters zu 
einem freiberuflichen Beruf reicht 
nicht aus. Aus diesem Grund woll-
te das Finanzamt die Einkünfte 
einer größeren Zahnarztpraxis 
nicht als freiberufliche Einkünfte 
anerkennen, weil einer der Zahn-
ärzte nur eine sehr geringe Zahl 
von Patientenkontakten hatte und 
sich stattdessen hauptsächlich um 
die Praxisorganisation gekümmert 
hat. Das Argument des Finanz-
amts: Der Zahnarzt habe damit 
nicht die berufstypische Tätigkeit 
eines Freiberuflers ausgeübt, son-
dern in erster Linie eine kaufmän-
nische Tätigkeit. 
Während das Finanzgericht Rhein-
land-Pfalz noch dem Finanzamt 

zustimmte, hat der Bundesfinanz-
hof nun anders entschieden. Zwar 
werde die berufstypische Tätigkeit 
eines Zahnarztes durch die Be-
handlung von Patienten charakte-
risiert, sagen die Richter. Einen 
Mindestumfang für die nach au-
ßen gerichtete qualifizierte Tätig-
keit sieht das Gesetz jedoch nicht 
vor. Die eigene freiberufliche Betä-
tigung eines Gesellschafters oder 
Partners kann daher auch in Form 
der Zusammenarbeit mit den Kol-
legen stattfinden. Auch in diesem 
Fall übt der Gesellschafter Tätig-
keiten aus, die zum Berufsbild des 
Zahnarztes gehören, denn die 
kaufmännische Führung und Or-
ganisation der Praxis ist die 
Grundlage für die Ausübung der 
am Markt erbrachten berufstypi-
schen zahnärztlichen Leistungen 
und damit auch Ausdruck der 
freiberuflichen Mit- und Zusam-
menarbeit sowie der persönlichen 
Teilnahme des Berufsträgers an 
der praktischen Arbeit. Eine freibe-
rufliche Tätigkeit liegt daher auch 
vor, wenn ein Arzt im Rahmen 
einer größeren Gemeinschaftspra-
xis neben einer äußerst geringfü-
gigen behandelnden Tätigkeit vor 
allem und weit überwiegend or-
ganisatorische und administrative 

Leistungen für den Praxisbetrieb 
der Gesellschaft erbringt. Ein Frei-
brief für eine ausschließlich kauf-
männische und organisatorische 
Tätigkeit des Arztes ist das Urteil 
jedoch nicht, denn ohne eine mi-
nimale behandelnde Tätigkeit 
durch den Arzt wäre das Urteil 
wohl anders ausgefallen. Im Streit-
fall hatte der Arzt während des 
Kalenderjahres fünf Patienten 
beraten und damit einen gering-
fügigen Umsatz aus einer direkten 
Behandlungsleistung erzielt. 
 
Höhere Bagatellgrenze bei 
der Künstlersozialabgabe 
Unternehmen müssen für die an 
selbstständige Künstler und Publi-
zisten gezahlten Entgelte eine 
Künstlersozialabgabe an die 
Künstlersozialkasse zahlen, die 
aktuell 5,0 % des Entgelts beträgt. 
Für Unternehmen, die nicht in 
einer Branche tätig sind, die typi-
scherweise künstlerische oder 
publizistische Werke und Leistun-
gen verwertet, gilt das jedoch nur 
dann, wenn die Summe der im 
Kalenderjahr an Künstler und Pub-
lizisten gezahlten Entgelte eine 
Bagatellgrenze überschreitet. Die-
se jährliche Bagatellgrenze lag bis 
einschließlich 2024 bei 450 Euro, 
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wurde aber durch das Bürokratie-
entlastungsgesetz IV ab 2025 auf 
700 Euro angehoben. Für 2026 ist 
noch eine weitere Anhebung auf 
dann 1.000 Euro pro Kalenderjahr 
vorgesehen. Die Bagatellgrenze 
wird also in zwei Schritten mehr 
als verdoppelt, was vor allem 
Kleinstbetriebe von dem bürokra-
tischen Aufwand befreit, eine Ab-
gabe von weniger als 35 Euro für 
2025 bzw. 50 Euro ab 2026 zu 
ermitteln, an die Künstlersozial-
kasse zu melden und abzuführen. 
 
Flugunterricht ist kein 
steuerfreier Unterricht 
Immer wieder wird vor den Fi-
nanzgerichten darum gestritten, 
ob eine bestimmte Form von Un-
terricht unter die Umsatzsteuerbe-
freiung für Unterricht fällt. In der 
Regel möchte dabei der Anbieter 
erreichen, dass der angebotene 
Unterricht als umsatzsteuerfrei 
eingestuft wird. Bisher wurde dies 
vom Bundesfinanzhof und dem 
Europäischen Gerichtshof in vielen 
Fällen jedoch abgelehnt, bei-
spielsweise bei Fahr-, Schwimm-, 
Surf- oder Segelunterricht. Die 
Begründung fiel dabei regelmäßig 
ähnlich aus, nämlich dass sich die 
Steuerfreiheit nur auf Schul- und 
Hochschulunterricht bezieht, bei 
dem ein breites Spektrum von 
Stoffen abgedeckt wird. Ein spe-
zialisierter, nur punktuell erteilter 
Unterricht erfülle diese Vorausset-
zung nicht. 
Entsprechend überrascht es nicht, 
dass der Bundesfinanzhof auch 
den Flugunterricht für Hobbypilo-
ten als umsatzsteuerpflichtig an-
sieht. Im Gegensatz zu den ande-
ren Fällen hatte die gemeinnützi-
ge Flugschule jedoch genau diese 
Feststellung erreichen wollen, um 
den Vorsteuerabzug für die An-
schaffung eines Flugzeugs geltend 

machen zu können. Der Bundesfi-
nanzhof hat die Erteilung des Un-
terrichts und die damit verbunde-
ne Überlassung eines Flugzeugs 
als einheitliche Leistung einge-
stuft, die wie andere spezialisierte 
Unterrichtsformen auch der Um-
satzsteuerpflicht unterliegt. 
Das Urteil bedeutet jedoch nicht, 
dass Flugunterricht in allen Fällen 
umsatzsteuerpflichtig sein muss. 
Der Unterricht für die Aus- und 
Fortbildung oder berufliche Um-
schulung fällt nämlich unter die 
Umsatzsteuerbefreiung. Wenn der 
Unterricht also nicht an Hobbypi-
loten erteilt würde, sondern zur 
Erlangung einer Verkehrspilotenli-
zenz, sähe die steuerliche Einord-
nung möglicherweise anders aus. 
 
Zahlungen für vorzeitige 
Beendigung eines Telekom-
munikationsvertrags 
Mit einer Ergänzung im Umsatz-
steuer-Anwendungserlass hat das 
Bundesfinanzministerium klarge-
stellt, dass Beträge, die ein Tele-
kommunikationsanbieter im Rah-
men der vorzeitigen, durch den 
Kunden veranlassten Beendigung 
eines Dienstleistungsvertrages mit 
einer vereinbarten Mindestlaufzeit 
als Ausgleichszahlung erhält, Ent-
gelt für die Erbringung einer 
Dienstleistung sind. Mit dieser 
Änderung erübrigt sich künftig die 
Frage, ob die Ausgleichszahlung in 
solchen Fällen als umsatzsteuer-
pflichtiges Entgelt oder als um-
satzsteuerfreier Schadensersatz für 
die vorzeitige Beendigung des 
Vertrags zu werten ist. 
Es ist nun also klar, dass der Tele-
kommunikationsanbieter auf die 
Ausgleichszahlung Umsatzsteuer 
abführen muss und dementspre-
chend der Kunde einen Vorsteuer-
abzug geltend machen kann, so-
fern der Vertrag mit einer Tätigkeit 

in Verbindung steht, die zum Vor-
steuerabzug berechtigt. Die Ände-
rung gilt in allen offenen Fällen. 
 
Erschütterung des 
Anscheinsbeweises für 
private Fahrzeugnutzung 
Sowohl das Finanzamt als auch die 
Rechtsprechung gehen davon aus, 
dass der „Beweis des ersten An-
scheins“ dafür spricht, dass ein 
Unternehmer seinen Firmenwagen 
auch privat nutzt. Dieser An-
scheinsbeweis kann allerdings 
durch geeignete Indizien erschüt-
tert werden. Dabei muss der Un-
ternehmer nicht beweisen, dass 
eine private Nutzung der von der 
Anscheinsbeweisregel erfassten 
Fahrzeuge nicht stattgefunden 
hat. Ausreichend ist nach einem 
Urteil des Bundesfinanzhofs statt-
dessen, dass ein Sachverhalt dar-
gelegt und im Zweifelsfall nach-
gewiesen wird, der die ernsthafte 
Möglichkeit eines anderen als des 
der allgemeinen Erfahrung ent-
sprechenden Geschehens ergibt. 
Allein die Behauptung, dass für 
private Fahrten andere Fahrzeuge 
zur Verfügung gestanden hätten, 
genügt dafür jedoch allenfalls 
dann, wenn für private Fahrten ein 
anderes Fahrzeug zur Verfügung 
steht, das dem betrieblichen Fahr-
zeug in Status und Gebrauchswert 
vergleichbar ist. Dabei ist der für 
eine Privatnutzung sprechende 
Anscheinsbeweis umso eher er-
schüttert, je geringer die Unter-
schiede zwischen den Fahrzeugen 
ausfallen. Bei einer Gleichwertig-
keit der Fahrzeuge ist für den 
Bundesfinanzhof nämlich keine 
nachvollziehbare Veranlassung 
ersichtlich, für Privatfahrten das 
Dienstfahrzeug zu nutzen. 
Eine andere Möglichkeit, den An-
scheinsbeweis zu erschüttern, ist 
die Führung eines Fahrtenbuchs 
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für den oder die Firmenwagen. 
Dazu hat der Bundesfinanzhof nun 
klargestellt, dass ein Fahrtenbuch 
nicht von vornherein mit der Be-
gründung außer Betracht gelassen 
werden darf, es handele sich um 
ein nicht ordnungsgemäßes Fahr-
tenbuch. Die gesetzlichen Rege-
lungen über ein ordnungsgemä-
ßes Fahrtenbuch beziehen sich 
laut dem Urteil allein auf die Be-
wertung des privaten Nutzungs-
vorteils, nicht jedoch auf dessen 
Wert als Indiz zur Erschütterung 
des Anscheinsbeweises für die 
private Nutzung betrieblicher 
Fahrzeuge. Im Einzelfall kann da-
mit auch ein Fahrtenbuch, das den 
strengen Ansprüchen des Finanz-
amts nicht genügt, davor schüt-
zen, dass die 1 %-Regelung zur 
Anwendung kommt. Allerdings ist 
ein ordnungsgemäßes Fahrten-
buch grundsätzlich die bessere 
und rechtssicherere Alternative. 
 
Lohnerhöhung nach 
Wegfall der Inflations-
ausgleichsprämie 
Nachdem die Inflation 2022 durch 
die Folgen der Pandemie und des 
Ukrainekriegs sprunghaft anstieg, 
wurde ein befristeter Steuervorteil 
geschaffen: Bis Ende 2024 konn-
ten Arbeitgeber nämlich ihren 
Mitarbeitern eine Inflationsaus-
gleichsprämie von insgesamt bis 
zu 3.000 Euro steuer- und sozial-
abgabenfrei auszahlen, um die 
Auswirkungen der Inflation abzu-
mildern. Voraussetzung war aller-
dings, dass die Prämie zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn gewährt wurde. Dauer-
hafte Erhöhungen des Grundlohns 
durften also während der Laufzeit 
der Regelung nicht als Inflations-
ausgleichsprämie behandelt und 
steuerfrei ausgezahlt werden. Nur 
die neben dem arbeitsvertraglich 

geregelten Lohn gezahlten Beträ-
ge konnten steuer- und sozialab-
gabenfrei bleiben. 
Diese Vorgabe hat mit dem Aus-
laufen der Regelung in vielen Fäl-
len zu Unsicherheiten geführt. 
Denn oft wurde die Prämie nicht 
als Einmalzahlung gewährt, son-
dern gestreckt und in monatlichen 
Teilbeträgen ausgezahlt. Da diese 
steuerfreie Zusatzleistung im neu-
en Jahr weggefallen ist, können 
die Arbeitnehmer ihr bisheriges 
Nettoeinkommen nur dann halten, 
wenn der Arbeitgeber ab 2025 
eine Lohnerhöhung gewährt. Die 
Sorge mancher Arbeitgeber, dass 
der Fiskus oder die Betriebsprüfer 
der Rentenversicherung Leistun-
gen im Rahmen der Inflationsaus-
gleichsprämie aufgrund von 
Lohnerhöhungen im Jahr 2025 
rückwirkend der Lohnsteuer und 
Sozialversicherung unterwerfen 
könnten, ist jedoch unbegründet. 
Das Bundesfinanzministerium hat 
auf eine Anfrage des Deutschen 
Steuerberaterverbandes hin klar-
gestellt, dass kein Grund zur Be-
unruhigung besteht: Sofern im 
Vorjahr in welcher Form auch im-
mer die Inflationsausgleichsprä-
mie vom Arbeitgeber gezahlt 
wurde, sind anschließende Lohn-
erhöhungen unschädlich, sofern 
diese auf einer separaten Verein-
barung beruhen. Das gilt erst 
recht, wenn die anschließende 
Gehaltserhöhung auf einer neuen 
Entscheidung des Arbeitgebers 
beruht. Von daher spielt es auch 
keine Rolle, ob die Lohnerhöhung 
noch vor Auslaufen der Inflations-
ausgleichsprämie vereinbart wur-
de oder unmittelbar danach. 
 
Nutzung der 
Pendlerpauschale 
Fast jeder Arbeitnehmer kennt die 
Pendlerpauschale, und viele Ar-

beitnehmer nutzen sie auch. Wie 
das Statistische Bundesamt fest-
gestellt hat, haben im Jahr 2020 
rund 13,8 Mio. Arbeitnehmer die 
Entfernungspauschale in ihrer 
Steuererklärung geltend gemacht 
und dabei einen durchschnittli-
chen Arbeitsweg von 28 km ange-
geben. Das entspricht 43 % aller 
abgegebenen Steuererklärungen 
mit Einkünften aus einem Arbeits-
verhältnis. Weil aber nur die Fälle 
in der Statistik erfasst werden, in 
denen die Werbungskosten über 
dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
von damals 1.000 Euro lagen, ist 
die tatsächliche Zahl der Pendler 
natürlich deutlich höher, auch 
wenn 2020 aufgrund der Corona-
Pandemie viel mehr Arbeitnehmer 
vom Home Office aus gearbeitet 
haben. Die Statistik zeigt auch, 
dass eine Person umso häufiger 
mit dem Auto zur Arbeit fährt, je 
ländlicher sie wohnt. In Großstäd-
ten nutzten nur 68 % der Pendler 
das Auto zumindest für einen Teil 
der Strecke, in  ländlichen Ge-
meinden sind es dagegen 93 %. 
Die Pendlerpauschale beträgt seit 
mehr als zwanzig Jahren unverän-
dert 30 Cent pro Entfernungskilo-
meter, auch wenn seit 2021 ab 
dem 21. Entfernungskilometer ein 
Zuschlag von 5 Cent bzw. ab 2022 
von 8 Cent hinzukommt. In den 
Koalitionsverhandlungen haben 
sich CDU/CSU und SPD darauf 
geeinigt, diese höhere Entfer-
nungspauschale von 38 Cent je 
Entfernungskilometer ab 2026 
schon ab dem ersten Kilometer zu 
gewähren. Sofern nicht auch der 
Arbeitnehmer-Pauschbetrag deut-
lich angehoben wird, wird deshalb 
ab 2026 die Zahl der Steuerzahler, 
die die Pendlerpauschale geltend 
machen, deutlich ansteigen. 
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Kostenminderung durch 
Zahlungen des Arbeitneh-
mers bei der 1 %-Regelung 
Der steuerpflichtige geldwerte 
Vorteil für die Privatnutzung eines 
Dienstwagens reduziert sich bei 
der 1 %-Regelung um Zuzahlun-
gen des Arbeitnehmers oder vom 
Arbeitnehmer selbst getragene 
Kosten für den Dienstwagen. Das 
gilt jedoch nach einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs nur für solche 
Kosten, die der Arbeitgeber typi-
scherweise für die Gewährung 
dieses Vorteils tragen würde. So-
fern es sich um Kosten handelt, 
die zwar mit dem Dienstwagen in 
Verbindung stehen, aber einen 
eigenständigen geldwerten Vorteil 
darstellen würden, wenn sie der 
Arbeitgeber übernehmen würde, 
wirken diese sich nicht auf den 
nach der 1 %-Regelung anzuset-
zenden Betrag aus. 
Mit dieser Entscheidung hat der 
Bundesfinanzhof einem Arbeit-
nehmer die steuermindernde Be-
rücksichtigung der Maut-, Fähr- 
und Parkkosten im Rahmen priva-

ter Urlaubsreisen sowie der Aus-
gaben für einen privat angeschaff-
ten und genutzten Fahrradträger 
für den Firmenwagen verweigert. 
Solche Aufwendungen sind nicht 
Teil der durch die 1 %-Regelung 
abgegoltenen Kosten und würden 
einen separaten geldwerten Vor-
teil begründen, weswegen eine 
Kostenminderung bei der 1 %-
Regelung für diese Kosten nicht in 
Frage kommt. 
 
Fahrtkosten eines 
Teilzeitstudenten 
Aufwendungen für eine zweite 
Berufsausbildung oder ein Zweit-
studium sind regelmäßig beruflich 
veranlasst und damit als Wer-
bungskosten abziehbar. Das gilt 
auch für die Fahrtkosten für die 
Hin- und Rückfahrt zur Hochschu-
le. Ob dabei die Entfernungspau-
schale zur Anwendung kommt 
oder doch Reisekostengrundsätze, 
hängt vom zeitlichen Umfang des 
Studiums ab, meint der Bundesfi-
nanzhof. Bei einem Vollzeitstudi-
um wäre die Hochschule in steuer-

licher Hinsicht die erste Tätigkeits-
stätte des Studenten, womit die 
Fahrtkosten nur in Höhe der Ent-
fernungspauschale abziehbar wä-
ren. Ein Vollzeitstudium liegt aber 
laut dem Urteil nur vor, wenn das 
Studium nach der Studienordnung 
darauf ausgelegt ist, dass sich die 
Studenten dem Studium in einem 
Zeitumfang widmen müssen, der 
einem vollbeschäftigten Arbeit-
nehmer vergleichbar ist. 
Diesen Zeitaufwand hat der Bun-
desfinanzhof auf etwa 40 Wo-
chenstunden taxiert. Ist das Studi-
um dagegen auf einen geringeren 
wöchentlichen Zeitaufwand aus-
gerichtet, liegt ein Teilzeitstudium 
vor. Ob der Student neben dem 
Studium erwerbstätig ist, ist für 
die steuerrechtliche Einordnung 
eines Studiums als Teilzeitstudium 
unerheblich. Die Fahrtkosten zur 
Hochschule sind bei einem Teil-
zeitstudium in jedem Fall nach 
Reisekostengrundsätzen anzuset-
zen und nicht auf die Entfer-
nungspauschale beschränkt.

 
 

Zahlungen in die Erhaltungsrücklage trotz WEG-Reform 
nicht als Werbungskosten abziehbar 
Trotz rechtlicher Änderungen durch die WEG-Reform sind Zahlungen in die Erhaltungs-
rücklage auch weiterhin keine Werbungskosten eines Vermieters. 

urch die Reform des Wohnungseigen-
tumsgesetzes (WEG), die Ende 2020 in 
Kraft getreten ist, hat sich für Eigen-

tumswohnungen und anderes Teileigentum 
einiges geändert. Mit einem neuen Urteil hat 
der Bundesfinanzhof allerdings die Hoffnung 
von Vermietern zunichte gemacht, dass durch 
die WEG-Reform auch Zahlungen in die Erhal-
tungsrücklage sofort als Werbungskosten ab-
ziehbar sein könnten. Es bleibt dabei, dass erst 

ein Verbrauch der zurückgelegten Mittel zu 
Werbungskosten führt. 
Zahlungen in die Erhaltungsrücklage, die vor 
der Reform noch als „Instandhaltungsrücklage“ 
bezeichnet wurde, erkennt das Finanzamt nicht 
als echte Ausgabe an. Vor der WEG-Reform 
wurde das damit begründet, dass die Eigentü-
mergemeinschaft keine eigenständige Rechts-
person war, sondern nur ein unselbständiger 
Verband der einzelnen Wohnungseigentümer. 
Die Zahlung, auch wenn sie auf das Konto der 

D 
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WEG geleistet wurde und damit dem unmittel-
baren Zugriff des Eigentümers entzogen war, 
war also keine Ausgabe, die rein rechtlich be-
trachtet das Vermögen des Wohnungseigentü-
mers gemindert hätte. Stattdessen wurde ledig-
lich ein Vermögensgegenstand (Bargeld) gegen 
einen anderen Vermögensgegenstand (Anteil 
an der Instandhaltungsrücklage) eingetauscht. 
Erst wenn die WEG Aufwendungen aus der 
Rücklage finanzierte, trat eine „echte“ Vermö-
gensminderung ein, die dann auch vom Finanz-
amt als werbungskostenrelevante Ausgabe an-
erkannt wurde. 
Durch die WEG-Reform wurde 
die Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer jedoch als 
rechtsfähig anerkannt und 
kann damit als eigenständige 
Rechtspersönlichkeit Vermö-
gen haben und Verbindlich-
keiten eingehen. Diesen Umstand machten die 
Kläger geltend, weil die Zahlung nun nicht mehr 
eine reine Verlagerung in der eigenen Vermö-
genssphäre des Vermieters darstellt, sondern 
das Geld durch die Zahlung in die Vermögens-
sphäre der WEG übergeht und damit eine „ech-
te“ Ausgabe darstellen würde. Außerdem sei die 
Rücklage ein streng zweckgebundenes Vermö-
gen, das ausschließlich für Erhaltungsmaßnah-
men eingesetzt werden dürfe, und der einzelne 
Wohnungseigentümer könne sich den Einzah-
lungen nicht entziehen, meinten die Kläger. 
Von all diesen Argumenten ließ sich der Bun-
desfinanzhof jedoch nicht beeindrucken und 
hält daran fest, dass auch nach der WEG-
Reform erst ein Verbrauch aus der Erhaltungs-
rücklage die Voraussetzungen für einen Wer-
bungskostenkostenabzug erfüllt. Zwar erkennen 

die Richter an, dass die Erhaltungsrücklage nun 
zum Gemeinschaftsvermögen und nicht mehr 
zum Vermögen des einzelnen Eigentümers ge-
hört. Allerdings ist nach ihrer Meinung zum 
Zeitpunkt der Zahlung in die Rücklage noch 
kein für den Werbungskostenabzug ausrei-
chender Zusammenhang zur Erzielung von Ein-
nahmen aus Vermietung und Verpachtung ge-
geben. In diesem Stadium, in dem noch gar 
nicht absehbar ist, ob, wann und in welcher Hö-
he welche Erhaltungsmaßnahmen am Gemein-
schaftseigentum durchgeführt werden, ist der 

maßgebliche Grund für die 
Zahlung die zivilrechtliche 
Pflicht des einzelnen Woh-
nungseigentümers, entspre-
chend seinem Anteil am Ge-
meinschaftseigentum für künf-
tige Kosten vorzusorgen und 
zu diesem Zweck an einer an-

gemessenen Erhaltungsrücklage mitzuwirken. 
Der maßgebliche Veranlassungszusammenhang 
zur Erzielung von Vermietungseinnahmen ent-
steht daher erst, wenn die WEG die angesam-
melten Mittel für Erhaltungsmaßnahmen auf-
wendet, denn erst dann kommen die Mittel 
dem vermieteten Objekt zugute. Außerdem sei 
erst zum Zeitpunkt der Verausgabung aus der 
Rücklage sicher, ob die jeweilige Maßnahme 
auch steuerrechtlich zu Erhaltungsaufwendun-
gen führt, da solche Aufwendungen unter be-
stimmten Voraussetzungen auch zu Herstel-
lungskosten mutieren können. Für Vermieter 
bleibt aus dem Urteil also nur die Erkenntnis, 
dass sich zwar rechtlich einiges geändert hat, 
aber steuerlich bei der Erhaltungsrücklage alles 
beim Alten bleibt. 
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KURZ NOTIERT: IMMOBILIENEIGENTÜMER 

Immobilienkäufer haftet 
nicht für Umsatzsteuer aus 
fortgeführten Mietverträgen 
Das Finanzamt kann von einem 
Unternehmer die in einer Rech-
nung ausgewiesene Umsatzsteuer 
nur dann einfordern, wenn er an 
der Erstellung der Rechnung mit-
gewirkt hat oder ihm die Ausstel-
lung der Rechnung nach den für 
Rechtsgeschäfte geltenden Rege-
lungen zuzurechnen ist. Deshalb 
darf das Finanzamt nicht den Er-
werber einer Immobilie für die in 
übernommenen Mietverträgen 
vom Voreigentümer  zu Unrecht 
ausgewiesene Umsatzsteuer in 
Anspruch nehmen. 
Der Bundesfinanzhof hat mit die-
ser Entscheidung einer GmbH 
Recht gegeben, die im Rahmen 
einer Zwangsversteigerung ein 
Bürogebäude erstanden hatte. 
Durch den Erwerb gingen auch die 
mit den Mietern abgeschlossenen 
Mietverträge, bei denen der bishe-
rige Eigentümer auf die Umsatz-
steuerbefreiung verzichtet hatte, 
auf die GmbH über. Diese behan-
delte die Vermietung und die 
Mietzahlungen jedoch als umsatz-
steuerfrei.  
Die Argumente des Finanzamts, 
warum die neue Eigentümerin nun 
ebenfalls Umsatzsteuer abführen 
sollte, ließ der Bundesfinanzhof 
jedoch nicht gelten. Der gesetzlich 
geregelte Eintritt des  Erwerbers in 
ein bestehendes Mietverhältnis 
diene dem Schutz des Mieters, 
dem seine Rechtsstellung auch 
gegenüber einem späteren Käufer 
erhalten bleiben soll. Insoweit sei 
diese Ausnahmevorschrift eng 
auszulegen und nur anwendbar, 
soweit der damit bezweckte Mie-
terschutz das erfordert. Daher sei 
die gesetzliche Regelung nicht so 

auszulegen, dass der vom Vorei-
gentümer veranlasste Steueraus-
weis dem neuen Eigentümer zuzu-
rechnen sei, meinen die Richter. 
Die umsatzsteuerlichen Vorgaben 
seien nicht Teil des mit der Ver-
tragsfortführungsregelung be-
zweckten Mieterschutzes. Das 
Urteil betrifft jedoch nur die Ver-
mieterseite. Ob ein Mieter nach 
dem Eigentümerwechsel weiterhin 
den Vorsteuerabzug geltend ma-
chen könnte, musste der Bundes-
finanzhof nicht entscheiden. Im 
Streitfall erfolgte die Vermietung 
an Ärzte und andere Mieter, die 
aufgrund ihrer umsatzsteuerfreien 
Leistungen keinen Vorsteuerabzug 
geltend machen können. 
 
Grunderwerbsteuer auf nach-
trägliche Sonderwünsche 
Für die Käufer einer Immobilie 
vom Bauträger ist es bereits ärger-
lich genug, dass sie auf den ge-
samten Kaufpreis Grunderwerb-
steuer zahlen müssen, also auch 
den Teil, der auf das erst noch zu 
errichtende Gebäude entfällt. Der 
Bundesfinanzhof hat nun aber 
bestätigt, dass sogar auf nachträg-
liche Sonderwünsche des Käufers, 
die mit entsprechenden Zusatz-
kosten verbunden sind, Grunder-
werbsteuer anfallen kann. Das gilt 
zumindest dann, wenn ein rechtli-
cher Zusammenhang mit dem 
ursprünglichen Kaufvertrag be-
steht. Dieser Zusammenhang be-
steht in der Regel dann, wenn die 
nachträglichen Sonderwünsche 
mit dem Verkäufer (Bauträger) 
vereinbart und von diesem abge-
rechnet werden. Werden diese 
stattdessen direkt mit den einzel-
nen Handwerkern vereinbart und 
von diesen abgerechnet, handelt 
es sich um separate Rechtsge-

schäfte, für die keine Grunder-
werbsteuer anfällt. 
Immerhin hat der Bundesfinanzhof 
entschieden, dass das Finanzamt 
keine Grunderwerbsteuer auf die 
Hausanschlusskosten verlangen 
kann, die der Käufer laut dem 
Kaufvertrag selbst tragen muss. Im 
Streitfall war vereinbart worden, 
dass der Bauträger die Hausan-
schlüsse im Namen des Käufers 
beantragen würde und der Käufer 
dann die Kosten für die Anschlüs-
se zu tragen hat. 
 
Lieferung von Mieterstrom 
als selbständige Haupt-
leistung 
Das Finanzgericht Münster hat 
entschieden, dass die Lieferung 
von Mieterstrom keine unselb-
ständige Nebenleistung zur um-
satzsteuerfreien Wohnraumver-
mietung, sondern eine selbständi-
ge Hauptleistung ist. Der Vermie-
ter ist deshalb zum Vorsteuerab-
zug aus der PV-Anlage berechtigt, 
mit der der Mieterstrom erzeugt 
wird. Für neue PV-Anlagen hat das 
Urteil nur noch begrenzte Bedeu-
tung, denn inzwischen wurde der 
Umsatzsteuersatz für PV-Anlagen 
auf 0 % reduziert, womit es auch 
keinen Bedarf für einen Vorsteuer-
abzug mehr gibt.  Das Urteil ist 
jedoch sowohl für vor 2023 ange-
schaffte PV-Anlagen relevant als 
auch für die generelle umsatz-
steuerliche Behandlung von 
Stromliefervereinbarungen mit 
Mietern. Das Gericht hat sich bei 
seiner Entscheidung nämlich ge-
gen die im Umsatzsteuer-
Anwendungserlass geregelte Zu-
ordnung der Stromlieferung als 
Nebenleistung zur umsatzsteuer-
freien Wohnraumvermietung ge-
stellt. 
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Einspruch in 13 % der 
Grundsteuerfälle 
Gegen 13 % aller Grundsteuer-
Feststellungsbescheide wurde bis 
Mitte 2024 Einspruch erhoben. 
Diesen Wert nennt die Bundesre-
gierung in der Antwort auf eine 
Kleine Anfrage aus dem Bundes-
tag. Dabei wurden jedoch nur die 
Länder berücksichtigt, die das 
Bundesmodell bei der Grundsteu-
erreform anwenden. Auch wenn in 
den anderen Bundesländern 
ebenfalls zahlreiche Einsprüche 
eingelegt wurden, gibt es keine 
Informationen dazu, ob die Ein-
spruchsquoten in den Ländern mit 
eigenen Grundsteuermodellen 

höher oder niedriger ausfallen als 
beim Bundesmodell. 
 
Viele Eigentümer zahlen 
mehr Grundsteuer 
Ab diesem Jahr müssen Immobili-
eneigentümer die neue Grund-
steuer zahlen, die sich nach den 
Änderungen durch die Grund-
steuerreform ergibt. Wie der 
SPIEGEL berichtet, hat eine Um-
frage unter rund 46.000 Immobili-
eneigentümern ergeben, dass 
zwei Drittel der Befragten nun 
mehr Grundsteuer zahlen müssen 
als bisher. Etwas mehr als ein Vier-
tel zahlt weniger und für 6,8 % hat 
sich der Grundsteuerbetrag kaum 
verändert. Wie repräsentativ die 

Umfrage ist, geht aus dem Bericht 
nicht hervor. Fest steht aber, dass 
die Mehrbelastung sehr vom je-
weiligen Bundesland abhängt, was 
einerseits an unterschiedlichen 
Immobilienbeständen und ande-
rerseits an den von Bundesland zu 
Bundesland variierenden Rege-
lungen liegt. Daneben können 
auch die Kommunen die Höhe 
beeinflussen, wenn sie den Hebe-
satz so wählen, dass das Grund-
steueraufkommen höher ausfällt 
als vor der Reform. Unter den 
Befragten war die durchschnittli-
che Mehrbelastung in Berlin mit 
116,8 % am höchsten und in 
Schleswig-Holstein mit 54,7 % am 
niedrigsten.
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